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I. Ausgangslage 
 
Gemäss Art. 6 Abs. 1 der Ordnung betreffend den Finanzhaushalt und die Vermögensver-
waltung der Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt (Finanzordnung) überlässt die Kan-
tonalkirche (RKK BS) den Pfarrgemeinden die notwendigen kirchlichen Grundstücke unent-
geltlich zum Gebrauch. Stehen notwendige kirchliche Grundstücke nicht zur Verfügung, 
kann die RKK BS im Einvernehmen mit den Pfarrgemeinden eine entsprechende Liegen-
schaft anmieten.  
Am Standort der Pfarrei Heiliggeist besitzt die RKK BS keine geeigneten Räumlichkeiten für 
ein Pfarreizentrum.  
 
Dennoch bestand an der Laufenstrasse 44 / 46 schon seit 1937 ein Pfarreiheim. Ursprüng-
lich hiess es «Cafeteria Providentia». Die Grundeigentümerin dieser Räumlichkeiten, die 
Genossenschaft der Pfarrei Heiliggeist (GPH) riss im Jahr 2000 das Pfarreiheim ab und 
realisierte 2002 im Neubau das Restaurant L'ESPRIT mit Grossküche, Saal und Bühne, drei 
Sitzungszimmern und Jugendräumen sowie Wohnungen zur freien Vermietung.  
 
Die Synode hat anlässlich ihrer Sitzung vom 20. Juni 2000 einem zweckgebundenen Beitrag 
in der Höhe von CHF 1'120'000 für 8 Jahre an die Pfarrgemeinde Heiliggeist zur Nutzung 
des Pfarrheims zugestimmt. In der Folge kam keine Neuordnung über die Miete der Räum-
lichkeiten an der Laufenstrasse 44 / 46 mehr zustande. Die RKK BS leistete jährlich 
CHF 136'000 an die GPH für die Nutzung der Räumlichkeiten durch die Pfarrei Heiliggeist.  
 
Ende 2022 entschieden sich die GPH und der Pfarreirat der Pfarrei Heiliggeist zu einem 
Konzeptwechsel. Aus dem Restaurant L'ESPRIT wurde das Pfarreizentrum L'ESPRIT. 
 
In etwa gleichzeitig wurde an der Synode im September 2022 die Immobilienstrategie prä-
sentiert und festgehalten, dass ein Punkt in der Planung mit der Pfarrei Heiliggeist das Er-
arbeiten eines Mietvertrages über das L’ESPRIT ist.  
 
 
II. Mietvertrag 
 
In verschiedenen Gesprächen mit dem Pfarreirat und der GPH konnte ein Mietvertrag aus-
gehandelt werden. Die RKK BS mietet rückwirkend auf Januar 2024 bei der GPH folgendes 
Raumprogramm an der Laufenstrase 44 / 46:  
 
Saal     186 m2 

Saal-Technikraum   30 m2 

Restaurant/Küche EG  205 m2 

Schulungsräume EG  131 m2 

UG Saal, Garderoben  113 m2 

UG Jugendräume   409 m2 
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III. Vereinbarung mit der Pfarrei Heiliggeist  
 
Aufgrund des Konzeptwechsels im Jahr 2023 hin zu einem professionellen Betriebskonzept 
für das Pfarreizentrum L’ESPRIT geht der Kirchenrat der RKK BS davon aus, dass die Nut-
zung des Pfarreizentrums über eine ordentliche Nutzung der Pfarreiräumlichkeiten an an-
deren Standorten hinaus geht und hat daher mit dem Pfarreirat der Pfarrei Heiliggeist eine 
Vereinbarung über die Beteiligung der Pfarrei an den Nebenkosten abgeschlossen.  
Diese Vereinbarung basiert auf dem im Pastoralraum einzigartigen Ansatz ein der Pfarrei 
zur Verfügung stehendes Pfarreiheim professionell zu betreiben und somit auch über das 
übliche Mass hinaus Dritten zur Verfügung zu stellen.  
Die Vereinbarung besteht zwischen der Pfarrei Heiliggeist und der RKK BS und bildet die 
Grundlage für das Mietverhältnis zwischen der RKK BS und der GPH.  
 
 
IV. Erneute Synodenvorlage  
 
Der vorliegende Mietvertrag zwischen der GPH und der RKK BS über das Pfarreizentrum 
L’ESPRIT wurde anlässlich der Synode vom 24. September 2024 unter dem Vorbehalt der 
Berichtigung des Mietzinsvorbehaltes Position «Orts- und Quartiersüblichkeit» (Differenz 
zum effektiven Mietzins) und Position «Mietzinsvorbehalt Total» genehmigt. Die Rückfrage 
bei der GPH, welche den Vertrag ausgearbeitet hat, ergab, dass die genannten Positionen 
richtig sind und es sich dabei nicht um einen Verschrieb handelt. Der Mietzinsvorbehalt auf-
grund Orts- und Quartiersüblichkeit beträgt gemäss Ansicht der GPH 119.50%. Folglich 
bleibt auch die Position «Mietzinsvorbehalt Total» unverändert.  
 
 
V. Antrag  
 

Der Kirchenrat beantragt nach Art. 32 der Geschäftsordnung der Synode der RKK BS vom 
18. September 2018 (Nr. 3.10) sowie Art. 6 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 3 der Ordnung betreffend 
den Finanzhaushalt und die Vermögensverwaltung der Römisch-Katholischen Kirche Basel-
Stadt (Finanzordnung) vom 28. November 2017 (Nr. 6.20), den Mietvertrag zwischen der 
GPH und der RKK BS über das Pfarreizentrum L’ESPRIT an der Laufenstrasse 44 / 46 zu 
genehmigen.  
 
 
 
Basel, den 20. August 2024  Im Namen des Kirchenrates 

Der Präsident: Dr. Christian Griss 
Die Sekretärin: lic.iur. Annette Jäggi  
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Beschluss der Synode 
 
 

betreffend 
 

Mietvertrag  
 

Pfarreizentrum L’ESPRIT  
 

Laufenstrasse 44 / 46  
4053 Basel 

 
 

Die Synode der Römisch-Katholischen Kirche des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Kir-
chenrates und gestützt auf § 9 Abs. 1 Ziff. 18 der Verfassung der Römisch-Katholischen 
Kirche des Kantons Basel-Stadt, beschliesst: 
 
«Der Mietvertrag zwischen der GPH und der RKK BS über das Pfarreizentrum L’ESPRIT 
an der Laufenstrasse 44 / 46 wird genehmigt.» 
 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum und wird nach Eintritt 
der Rechtskraft sofort wirksam. 
 
Basel, den 26. November 2024 Im Namen der Synode 
 Der Präsident:   Martin Elbs 
 Der Vizepräsident: Jürg Zihlmann  
 Sekretärin:   Erika Maurer  
 
 
 


